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Ve rke h rsvo rsch ri fte n

Kennzeichnung der Anhänger an Motorfahrzeugen
Die auf diesen Herbst in Kraft tretende neue T ruppenordnung sieht im

Mobilmachungsfall die Requisition von mehreren tausend Motorfahrzeuganhängern vor, so

dass sich eine Kennzeichnung dieser Anhänger direkt aufdrängte. Die gestützt auf die Art. 77
und 79 MFV erstatteten Meldungen der Kantone erlaubten bis jetzt keine genaue Kontrolle,
da die Anhänger in der Regel keine Fahrgestellnummern aufweisen und oft auch die Angaben
betreffend Hersteller oder Fabrikmarke fehlen.

Nun hat der Bundesrat am 21. September 1951 folgenden Beschluss gefasst:

Art. 1

Die Vollziehungsverordnung vom 25. November 1932 zum Bundesgesetz vom 15. März
1932 über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr wird durch einen Artikel 17 bis folgenden
Inhalts ergänzt:
Art. 1 7 bis

Jeder Anhänger, für den ein Anhängerausweis ausgestellt wird, muss gut sichtbar folgende
Angaben aufweisen:

a) Hersteller des Fahrgestells oder Fabrikmarke;
b) Nummer des Fahrgestells;
c) Nutzlast.
Im Anhängerausweis ist die Nummer des Fahrgestells einzutragen.

Art. 2

Dieser Beschluss tritt am 1. Oktober 1951 in Kraft.
Die schon zum Verkehr zugelassenen Anhänger müssen vom 1. Januar 1953 an den

Bestimmungen dieses Beschlusses entsprechen.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement wird

Weisungen über die Durchführung dieser Bestimmungen erlassen.
Die entsprechenden Weisungen des Eidgenössischen Justiz- und

Polizeidepartementes vom 26. September 1951 lauten nun wie folgt:
«1. Die Fahrgestellnummer muss beim Einachsonhänger, soweit möglich, an

der Deichselwurzel oder an der ersten vorderen Quertraverse links eingeschlagen werden, beim

Zweiachsanhänger am Drehgestell vorn oder an der Deichsel links.
Wo der Name des Herstellers oder die Fabrikma rke sowie die Nutzlast

angegeben werden müssen, wird nicht vorgeschrieben; sie müssen aber, wie die
Fahrgestellnummer, auf jeden Fall gut sichtbar und stets lesbar sein.

2. Sind Hersteller und Fabrikmarke unbekannt, so lässt die kantonale Behörde dem

Anhänger die Kantonsbuchstaben des Standortkantons gemäss Anhang
C/l/l/a zur Vollziehungsverordnung zum MFG vor die Fahrgestellnummer einschlagen. Fehlt
auch die Fahrgestellnummer, so wird dem Anhänger eine solche zugeteilt und eingeschlagen.
Die kantonale Behörde ist dafür besorgt, dass die gleiche Fahrgestellnummer nur einem
einzigen Anhänger zugeteilt wird. Bei Wechsel des Stondortkantons bleibt diese Nummer mit
den Kantonsbuchstaben des ersten Standortskantons bestehen.

3. Im Anhäingerausweis ist die Fahrgestellnummer in der Rubrik «Herstellungsjahr»
(z. B. 1951 — Nr. 371) einzutragen. Wenn kein Hersteller und keine Fabrikmarke bekannt
sind, sind in der Rubrik «Hersteller» die Kantonsbuchstaben einzutragen.»

Anmerkung der Redaktion: Da für landwirtschaftliche Anhänger kein Anhängerausweis
ausgestellt wird, betrifft dieser Bundesratsbeschluss die landw. Anhänger nicht.
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